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AEZUG lhre Anfrage  vom 10. Januat  2022

ich habe lhr E-Mail  vom  10. Januar  2022  erhalten. Sie  beanhagen darin auf der
Grundlage  des  lnformationsfreiheitsgesetzes  (lFG)  Zugang  zu folgenden amtli-
chen lnformationen:

1) Angabe  dahingehend, ob, welche  und zu welchem  Zweck  personenda-
tenverarbeitende  Dienste  von Organisationen  mit Sltz abselts der  EU/EWR
durch  das  Bundeskanzleramt eingesetzt werden.

2) Angabe  dahingehend, ob, welche  und zu welchem  Zweck  personenda-
tenverarbeitende Dienste von  Organisationen  mit  Sitz  innerhatb  der
EU/EWR,  jedoch mit Sub-Auftragnehmern  abseits  der  EU/EWR, durch  das
B  u n de  ska n z I e ra  mt ei nge setzt we  rden.

3) Je einzelnem  dieser Dienste mit den vorgenannten  Diftlandsbezügen:
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SEIIE 3 VON 3

Hinweis:

Bei der Bearbeitung lhres Anliegens wurden bzw. werden von lhnen personenbe-

zogene Daten verarbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher

Grundlage veraibeitet werden, ist abhängig von lhrem Anliegen und den konkre-

ten Umständen. Weitere lnformationen hierzu und über lhre Betroffenenrechte fin-

den Sie in den Datenschutzhinweisen auf der lnternetseite des Bundeskanzleram-

tes unter www.bund reqieruno.de/bundes ramt-DSH.



SEITE  2  VON  3

a) tch bitte um eine  Angabe  dahingehend;  ob und wetche  Übermiftlungen

nach  Art.  44 ff. DSGVO durch  die Nutzung  dieser Dienste ausgelöst wer'

den.

b) lch bifte um sämttiche  mit den Anbietern  dieser  Dienste  diesbezüglich

abgesch/ossen en,  datenschutzrechtlich notwendigen  Verträge  oder  um eine

Fehlanzeige, so//fe es keine deraftigen  Verträge  geben. lnsbesondere na-

mentlich:  Vertrag  zur Auftragsverarbeitung nach  Art. 28 DSGVO  sowie

Standarddatenschutzklauseln  nach Art.  46 DSGVO.

Das Bundeskanzleramt bemüht  sich, lhre Anfrage schnellstmöglich zu beantwor-
ten. Grundsätzlich  erfolgt dies entsprechend  den gesetzlichen  Vorgaben  innerhalb
eines Monats.  Vereinzelt  kann  die Bearbeitung  länger  dauern, insbesondere  wenn
sehr  umfangreiches Material  gesichtet und geprüft  werden muss.
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c) lch bitte um  die Bereitstellung  des nach  Klausel  14 der  aktuellen  Stan-

darddatenschutz-Klausel-Sets  der EU-Kommission  bzw. des nach  Art.  46

Abs. 1 DSGVO i.V.m. den Grundsätzen  aus EUGH-Urteil  "Schrems  ll" not-
wendigen  dokumentieften  "Transfer  lmpacl Assessment" bezüglich  der mit

der  Nutzung solcher Dienste  einhergehenden  Datenübermiftlungen.

Zudem  weise ich darauf hin, dass je nach Arbeitsaufwand  für die Bearbeitung  lh-
rer IFG-Anfrage Kosten  entstehen können. Einzelheiten  regelt hier die lnformati-
onsgebührenverordnung  (lFGGebV), die Sie  im lnternet unter  http://bundes_
recht.juris.de/ifggebv/index.html einsehen können und  nach  der  die übersendung
von  Dokumenten keine  gebührenfreie einfache  Auskunft darstellt.

Mit freundlichen  ████
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